
 

 

 

  

Schriftliche Anfrage betreffend Bauabnahme des Umbaus des Museums der Kulturen 
trotz Akustikmängeln 

13.5471.01 
 

Mit Unterlagen 13.1067.01/02 beantragte der Regierungsrat dem Grossen Rat unter anderem Anpassungen an 
der Akustik im neu umgebauten Museum der Kulturen für CHF 520'000. Die Mängel in der Akustik waren schon 
sehr früh während der Bauphase bekannt und die Museumsleitung hatte wiederholt darauf hingewiesen. Die 
Bildungs- und Kulturkommission des Grossen Rats (BKK) bemängelte in ungewohnt scharfem Ton die Planung 
des Umbaus, die „zugunsten der äusseren Ästhetik die Funktionsfähigkeit des Baus hintenanstellt“, d.h. der Bau 
sei zwar schön geraten aber nicht brauchbar - zumindest in der Akustik. Obwohl die Mängel des Umbaus schon 
während der Umbauphase gerügt wurden und in der Probephase keine Lösung des Baumangels im Betrieb 
erreicht werden konnte, wurde Ende 2012 der Bau von der Projektleitung und der Bauherrschaft abgenommen. 
Die problematische Akustik war wie ausgeführt und von der BKK beschrieben zu diesem Zeitpunkt längst bekannt 
und von der Museumsleitung gerügt. In den entsprechenden Abnahmeprotokollen wurden die Akustikmängel 
jedoch nicht aufgeführt (wie die BKK in ihrem Bericht schreibt). Die Gewährleistungspflicht der Planer wurde 
dadurch verwirkt und der Kanton bleibt ohne Regressmöglichkeit auf den Folgekosten sitzen, immerhin eine 
halbe Million Franken. Dieser Vorgang ist unerhört und führt die Anfragerin zu folgenden Fragen an die 
Regierung: 

1. Stimmt die Regierung zu, dass die Bauabnahme Ende 2012 nicht hätte erfolgen dürfen, zumindest sicher 
nicht ohne im Abnahmeprotokoll festzuhalten, dass weitere planungsbedingte Mängel am Bau bestehen? 
Wenn Nein, warum nicht? 

2. Warum ist die Bauabnahme erfolgt und warum wurde der Mangel nicht im Protokoll festgehalten? 

3. Wer ist verantwortlich für die Bauabnahme und dass der Mangel nicht im Protokoll festgehalten wurde? 
Welches Departement hatte die Federführung/Hauptverantwortung für den Entscheid? Welche Stelle war 
federführend, verantwortete den Entscheid? 

4. Wurden die Warnungen und die Mängelrügen der Museumsleitung genug ernst genommen? Warum 
wurden diese bei der Bauabnahme nicht berücksichtigt? 

5. Zieht der Regierungsrat Lehren aus dieser Geschichte? Wenn ja welche? 
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